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Im Namen des Volkes

U R T EI L

ln der Verwaltungsrechtssache

Klägerin

Prozessbevollmächtigter;
Rechtsanwalt Dr. Christoph Kunz,
Fhedrich-Schneider-Straße71, 06844 Dessau-Roßlau

(- /25-)

gegen

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Innern
dieser vertreten durch den Präsidenten des Bundesamtes für Migration und

Flüchtlinge.
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg,

(- -438 -)

Beklagte,

wegen

Asylrechts

hat das Verwaltungsgericht Magdeburg - 4, Kammer - auf die mündliche Verhandlung
vom 30. September 2025 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht
Paschke als Einzelrichter für Recht erkannt:

Die Beklagte wird unter Aufhebung der Ziffern 4 bis 6 des Be

scheides des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom

29.01.2025 verpflichtet, für die Klägerin ein Abschiebungsver

bot nach § 60 Abs. 5 AufenthG für den Irak festzustellen.

2



Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte.
Das Urteil ist

wegen der Kosten vorläufig vollstreckba
Beklagte kann die Vollstreckung durch
Höhe von 110% des
Betrages abwenden

r. Die

Sicherheitsleistung in
aufgrund des Urteils zu vollstreckenden

in Höhe von 1 in <●/ 7^"'' Sicherheit
leistet ° ''“"streckenden Betrages

Tatbestand:

AsyfG - bis ayf die dacbfolgenden Eejlnsua::^^" Ausfubrangen gemäß § 77 Abs, 3Tatbestandes ab. Ergänzungen - von einer weiteren Darstellung des

vom

der Provinz NInewa (Mossul) stammend? Kiä '^'^'^benszugehorigkei t und aus
beadeiaage ß„„ »bn.S“ *
gdtlea und Disbamiaeadagea ae „ebaea b. b’, Mmi.«".be » 1,«" wf ""

wo sich diese aufhalten. ^ ® wisse nicht,

auf-

Einschränkungen und seines fortgeschrit-

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

vtmirof Bundesamtes
maß S fin Ah s Vorliegen von Abschiebungsverboten
maß § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG bezüglich Irak festzustellen.

ge-

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich

die Klage abzuweisen.

Wegen des weiteren Sachverhalts wird auf die Gerichtsakten sowie die beiqezoaenen
Verwaltungsvorgänge der Beklagten Bezug genommen. Diese Unterlagen warTGe
genstand der mündlichen Verhandlung und Entscheidungsfindung

— 3



Entscheidungsgründe:

Das Gericht konnte entscheiden, obwohl die Beklagte nicht zur mündlichen Verhandlung

erschienen ist. Die Beklagte wurde ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung gela
den. In der Ladung wurde sie darauf hingewiesen, dass auch ohne sie verhandelt und
entschieden werden kann, § 102 Abs. 2 VwGO.

Die Klage ist erfolgreich. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Fest
stellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG zu. Insoweit ist der ent
gegenstehende Bescheid des Bundesamtes rechtswidrig und verletzt die Kläger in ihren
Rechten (§113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).

Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich
der EMRK ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Die Abschiebung eines Aus

länders ist nach der Rechtsprechung des EGMR insbesondere dann mit Art. 3 EMRK
unvereinbar, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass der Betroffene
im Fall seiner Abschiebung der ernsthaften Gefahr („real risk“) der Todesstrafe, der Fol
ter oder der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung ausge

setzt wäre (vgl. hierzu EGMR, Urteil vom 23.03.2016, F.G. gegen Schweden, Nr.
43611/11, Rn. 110 m.w.N. und vom 28.06.2011, Sufi und Elmi gegen Vereinigtes König
reich, Nr. 8319/07 u.a., Rn. 212). Insoweit sind die Verhältnisse im Abschiebungsziel
staat landesweit in den Blick zu nehmen, wobei zunächst zu prüfen ist, ob solche Um
stände an dem Ort vorliegen, an dem die Abschiebung endet (vgl. BVerwG, Urteil vom
31.01.2013 - 10 C 25.12 - Rn. 26). Die ernsthafte Gefahr einer unmenschlichen oder
erniedrigenden Behandlung kann sich in erster Linie aus individuellen Umständen in der
Person des Ausländers ergeben. Sie kann aber ausnahmsweise auch aus der allgemei-

Sicherheits- oder humanitären Lage im Herkunftsland folgen, wobei dies nur in be
sonderen Ausnahmefällen in Betracht kommt, wenn die humanitären Gründe gegen die
Ausweisung „zwingend“ sind (vgl. EGMR, Urteile vom 29.01.2013, S.H.H. gegen das
Vereinigte Königreich, Nr. 60367/10, Rn. 75, und vom 28.06.2011, a.a.O, Rn. 218, 241,
278: „in very exceptional cases“ bzw. „in the most extreme cases“; BVerwG, Urteil vom
31.01.2013, a.a.O, Rn. 22 ff ). Die Annahme ist an hohe Voraussetzungen („high thres-

. hold“) geknüpft (siehe EGMR, Urteil vom 13.12. 2016, Paposhvili gegen Belgien -
41738/10- Rn. 183 auch zu Einzelfällen bei gesundheitlichen Einschränkungen). Dabei
ist - neben der stets zu prüfenden Versorgung mit Lebensmitteln und Wohnraum - die
medizinische Versorgungslage nur bei akut behandlungsbedürftigen Vorerkrankungen
oder in Fällen von Bedeutung, in denen aufgrund der allgemeinen Lebensverhältnisse
mit einer entsprechend hohen Wahrscheinlichkeit eine lebensbedrohliche Erkrankung zu
erwarten ist, für die dann faktisch kein Zugang zu medizinischer (Grund-)Versorgung
bestünde (vgl. BVerwG, Urteil vom 31.01.2013, a.a.O., Rn. 29). Ein fehlender Zugang

medizinischen Versorgung, die akut nicht benötigt wird, kann das Vorliegen einer
extremen Ausnahmesituation bzw. einer Extremgefahr nicht begründen (so ausdrücklich
BVerwG, Beschluss vom 25.10.2012 - 10 B 20.12 -, juris Rn. 14).

aus

nen

zur

4 —



Nach Maßgabe dieser - strengen - Anforderungen besteht für

ungsverbot aufgrund der humanitären Bedingungen im Irak.

Örtlicher Bezugspunkt für die im Rahmen der Pmr, =

geschlossen ,'t. weil dem A Id "n iT --
chende Behandlung drohT ^ ^MRK widerspre
ist in der Regel die Herkunftsregion des Ausiänders Td^ Abschiebung. Dies

die Klägerin ein Abschie-

Ninive in

Die nach wie

Staates, der Hauptarbeitgeber der irakischen Bevölk ^ Einnahmen des
laufen der pandemiebedingten ProduktionskürzunnpT^ h

Hälfte des Jahres 2021 erzielten Steioenm ^ > bereits in der zweiten

6 303 M d. USD erhöht und beliefen sich im Jahr 2723"drmonaif
S?D sfhär'USD. Schatzungen des Iraq Oil Report zufolge
auf 7,92 Mrd. USD gefallen
10.07.2024

vor

Statistiken des

7 auf monatlich 8,124 Mrd.
sollen die Einnahmen im Juni 2024 leicht

w. N.) Die oraltfir^'
Januar 2023 auf einen Stand von 4% zum E^drdTs JaTresTo?"'"'^''“ " ™niedrigeren internationalen Lebensmittel- und Fn^m- ^
Währungsaufwertung im Februar 2023 zurück Auswirkungen der

m.

nnformat,on der Staatendokumentation, Irak. Version 8. 28 03 2024 s. 260).

SS2;fi““ ^ ^0 Mio. Iraker
bislang größten Haushalt im Umfang vorSM'rdtsD'urd'!? """"Struktur wiederaufzubauen und meh^r. h I ^ khegszerstörte Infra-

Sektor zu schaffen, insbesondere mit dem Ziefden^'unmutT^
besänftigen (vgl. EUAA, Iraq - Country Focus Mai 2024 Bevölkerung zu
und abschiebungsrelevante Lage in ;erZubtirvoroL^2o“

weiter-

(vgl. BFA, Lände-
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Beschäftigungsmöglichkeiten im privaten Sektor existieren hauptsächlich im informellen
Bereich, bei z\A/ar höheren Löhnen, aber unsicherer Beschäftigungsiage und fehlenden

Beiträgen zu den Rentenfonds. Um in diesem Sektor für mehr Sicherheit bei den Be
schäftigten insbesondere im Bereich der Sozialversicherung zu sorgen, hat die Zentral
regierung das am 01.12.2023 in Kraft getretene Social Security Law for Private Sector
Workers erlassen (vgl, den von der Klägerin zitierten Bericht des UNHCR, International
Protection Considerations with Regards to People Fleeing Iraq, Januar 2024, S. 70-f.).

Vor allem in ländlichen Gebieten ist zudem die Landwirtschaft eine wichtige Erwerbs

quelle, etwa 18% der Arbeitskräfte sind in der Landwirtschaft tätig. Insbesondere im Sü
den des Landes ist die landwirtschaftliche Produktion aufgrund von Wasserknappheit

jedoch rückläufig (vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation, Irak, Version
8, 28.03.2024, S. 260).

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist im Irak weitgehend gewährleistet. Rund 1/3 der
benötigten Lebensmittel entstammen der heimischen Landwirtschaft . Der größte Teil

jedoch importiert werden, hauptsächlich aus der Türkei und dem Iran, mit steigen
der Tendenz aufgrund dürrebedingter Ernteausfälle, namentlich in Ninive im Jahr 2021.
Insbesondere auch der Anbau von Weizen und Gerste, den beiden wichtigsten Grund

nahrungsmitteln. ist im Irak deutlich beeinträchtigt. Trotz einer mehr als 10%igen Ver
größerung der Weizenanbaufläche in der Saison 2021/22 war die geerntete Fläche auf
grund der verminderten Wasserverfügbarkeit wesentlich geringer. Diese Entwicklung be
trifft neben den Gebieten entlang der Flüsse Euphrat und Tigris auch den Norden des
Irak, der stark landwirtschaftlich geprägt ist und dem als sog. Kornkammer des Landes
traditionell eine große Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung zukommt. Die zuneh
mend herrschende Trockenheit - Ninive verzeichnete einen Rückgang der Wasserver

fügbarkeit von bis zu 25 % - hat neben der teilweise weiterhin beschädigten landwirt
schaftlichen Infrastruktur zu einem Rückgang der Bodenbewirtscha ftung geführt. Grund

nahrungsmittel sind, wie auch viele andere Bedarfsgüter, jedoch in allen Provinzen auf
den lokalen Märkten verfügbar (BFA, Länderinformation der Staatendokumentation vom
28.03.2024, S. 260 ff.).

Die Versorgung mit Wohnraum ist im Irak, mit unterschiedlichen regionalen Schwer
punkten, weiter schwierig. Die Bevöikerungswachstumsrate des Irak ist eine der höchs
ten der Welt. So wird die Bevölkerung des Landes im Jahr 2021 auf etwa 41 Millionen

geschätzt, während sie zur Zeit der US-amerikanischen Invasion des Landes im Jahr
2003 auf nur 25 Millionen geschätzt wurde. Das Wohnraumangebot hat mit dem raschen
demografischen Wandel nicht Schritt gehalten. Die Wohnungsknapph eit hat einen
sprunghaften Anstieg der Preise für bestehende Wohnungen zur Folge. Etwa drei Milli
onen Iraker leben in Slums, von denen es über 1.000 in Bagdad gibt. Laut einem Spre

cher des Planungsministeriums des Irak werden im Land etwa 2,5 Millionen zusätzliche
Wohnungen benötigt. Laut Analysten sind es mehr als drei Millionen Wohneinheiten.
Allein in Bagdad wird der Bedarf auf etwa eine Million Wohneinheiten geschätzt. Die

muss
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Regierung kündigte den Bau preisgünstiger Wohnungenin Bagdad

E,nwohner Bagdads in informellen Siedlungen leberwMen
mation der Staatendokumentation

an, da etwa eine Mil-

(vgl. BFA, Länderinfor-
S. 268 f.).Irak, Version 8, 28.03.2024

Hinsichtlich dersozio-ökonomischen Verhältnisse i
Gericht mit der Klägerin
kenntnismittel ebenfalls

in der Gouvernement Ninive neht Hac
““ -	

aus.

fen und 3% sind armutsgefZderD!rErvI-eTbsquor™N''^'^^
^dfolge auf 37,e.» gescL.,, die^l^IsS ^
vernements - in Hamdaniya Tal 'Afar und j D'sfr'l'ten des Gou-

blematisch. Das Welternährunglpmoral^rv ■ f sehr pro-
als eines von fünf irakischen Gouvernement i Nationen (WFP) nennt Ninive
2,63% der Bevölkerung (rund ^ 100 PersonLT d r Etwa
ernährt. Für rund 13,49% (rund 492 SO^Pelnin r:" n"' ^"---^^end
bedarfs kritisch. Im Somrner 2021 kar^ 0^ 0 M Nahrungsmittel
und einer Halbierung der Pmduk ion m de L 'd“ Ernteausfällen
.« TZr„ts::srS": r;
gang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Wasser und l Zu-
Herausforderung für ländliche Gebiete der Ninive FhP ^ ®‘'y™e'’sorgung, bleibt eine
iS werden Sabotageakte auf Strommasten uni aperem 3
nive, vorgeworfen vql BFA Ländprinfnrrr,^f w o ^ Gouvernement Ni-

8, 28. März 2024, S. 284).l den v^z
der Zugang zu angemessenem Wohnraum einschließfch^"
aufgrund erheblicher Bemühungen in den Wieriem r^ ^ sanitären Einrichtungen indes
ten Häusern und Infrastrukturen in irpn i t t i zerstörten und beschädig-
hier teilweise große regionale Unterschiede bpst^h^^^ deutlich verbessert, wobei auch
strikten wie dem Sindjar AI Baai und Hatrp h ^ den ländlichen Di-
Zerstörung noch verhaltnSo f

Wiederaufbaukampagne eingeleitet und angekündigt Gelder ^
sehen Dinar (34,2 Mio. USD) bereitzusteilen >.
siderations with Regards to People Fleeing Iraq

der

u zudem

in dem das

Im April 2023 eine

in Höhe von 50 Mrd. iraki-
(vgl. UNHCR, International Protection

Januar 2024. S. 66 sowie S. 94).
Con-

humanitären Hilfe. Der größte Teil rrdem^UNHcVzTrVerfü 'nternationalen
tel zahlreicher Staaten und SnpnHo ■ » ^ gestellten Finanzmit-

der Befteteng von Mosul im

noch auf 262,2 Millionen USD belief ^
und Erbil in der ARK. Zusätzlich

und sich im Jahr 2022

entfiel auf Ninive, gefolgt von den Provinzen Dohuk
zu den Hilfen für die Unterbringung und Versorgung der
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. vielen vor dem IS Geflüchteten sind in der Provinz Ninive seit dem Jahr 2017 umfang

reiche Wiederaufbauarbeiten durchgeführt worden. Mit internationaler Finanzhilfe haben

sowohl die irakische Regierung als auch die Vereinten Nationen einschließlich der über

diese eingebundenen humanitären Partner - im Jahr 2022 waren es noch 58 nationale
und ebenso viele internationale Nichtregierungsorganisationen sowie 16 weitere Orga

nisationen (u. a. Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften) - und zahlreiche unabhän

gig hiervon tätige Organisationen, teils in kirchlicher Trägerschaft, in zahlreichen Gegen
den Straßen, die öffentliche Wasserversorgung und die Stromversorgung wiederherge:

stellt, Wohnungen. Schulen sowie Gesundheitseinrichtungen wiederaufgebaut und lo
kale Märkte wiedereröffnet. Die Schwerpunkte der von den Vereinten Nationen koordi

nierten Wiederaufbaubemühungen lagen dabei auf den Gebieten mit den höchsten er

warteten Rückkehrraten. Im Distrikt Sindjar zählten hierzu etwa die Stadt Sindjar und
dort namentlich die Stadtviertel Al-Nasr und Al-Shuhadaa, die die meisten Schäden auf

wiesen. ln diesem Gebiet ist durch lOM und UN Habitat Wohnraum in erheblichem Um

fang saniert worden (vgl. OVG NRW, Urteil vom 05.09.2023 unter Verweis auf OCHA).

Um die Rückkehr von Flüchtlingen in die Herkunftsgebiete zu erleichtern, finanziert das
United Nations Development Programme (UNDP) die Umsetzung von Projekten zur Wie
derherstellung der Infrastruktur, der Existenzgrundlagen und des sozialen Zusammen
halts in Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa und Salah ad-Din. Darüber hinaus führte das Pro
gramm der Vereinten Nationen für Siedlungswesen (UN-Habitat) Schnellbewertungen

zerstörten Häusern in Gebieten von Ninewa durch und unterstützte 2.190 Familien,von

deren Häuser zerstört wurden, bei der Registrierung von Entschädigungsansprüchen.

UN-Habitat stellte weiterhin Wohnberechtigungsscheine für jesidische Rückkehrer in

Sinjar aus (vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation , Irak, Version 8.
28.03.2024, S. 303).

Insgesamt hat sich die Lage in der Provinz Ninive, die von den Folgen des IS-Angriffs
am meisten betroffen war, der Situation im übrigen Gebiet des Zentraliraks weiter ange

nähert. In Ninive leben zwischenzeitlich wieder über 4 Millionen Menschen (vgl. EUAA,

Country Guidance: Iraq, Juni 2022, S. 210), was einer Rückkehrquote von über 40 % für
diesen Distrikt entspricht (vgl. OVG NRW, Urteil vom 05.09.2023 - 9 A 1249/20.A Juris

Rn. 357).

Die Rückkehrer konnten weit überwiegend ihre früheren Unterkünfte - allerdings häufig

in einem stark reparaturbedürftigen Zustand - wiedererlangen. Acht von zehn Haushal

ten, namentlich solche, die Wohn- bzw. Grundeigentum besessen haben, lebten einer

Umfrage von lOM aus März/April 2022 zufolge wieder in derselben Wohnung/demselben

Haus wie vor dem Krieg (vgl. UNHCR, International Protection Considerations with Re-

gards to People Fleeing Iraq, Januar 2024, S. 94 f. und Fn. 700 m. w. N.). Den meisten

Rückkehrern gelang es, ihre Räumlichkeiten zu reparieren und wieder bewohnbar zu

machen. Einige leben jedoch weiterhin in kritischen Unterkünften wie informellen Sied-
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lungen oder in unfertigen oder verlassenen
tection Considerations with Regards to
Fn. 700 m. w. N.).

Gebäuden (vgl. UNHCR, International
People Fleeing Iraq, Januar 2024,

Pro-

S. 94 f. und

Die Rückkehr in die Ursprungsgebiete wurde dabei erleichtert durch d

Mmenrauntdienstes der Vereinten .a-

2023 und Januar 2024 9 mTo o h f
und Streumunition gesäubert hat (vgl EUAA IrU^ Landminen, Sprengfallen
Gleichwohl Sind in der Provinz Ninive - instesondere H "2)
Land - als Folgen des Iran-Irakreg o
des Irak-Krieges von 2003 - noch aroL r.hiJ ! 7' ^°'f'^''eges von 1991 und

2022 noch rund 21.000 Quadratmeter (vgl EUAA°iraT'7’s. 51, 95 f.). ■ Security Situation

weiterhin an-

Mai 2024

=;=r
alb die humanitären Grunde gegen die Abschiebung „zwingend" sind.

zu¬

vor, wes-

==S““rr=—r-’erschei-
Klägerin hat vorgetragen, dass das Flüchtlingscamp „Baadre" weiter existiert Dane

ben kommt für vom IS Vertriebene weiterhin die Unterbringung in andere“linas a
gern (Essian, Mamilian, Mamrashan, Sheikhan, Hasansham U2 Hasansham U3^
den R^h d befinden
den Behörden der Autonomen Region Kurdistan - insbesondere Dohuk und Erbil -

Pem Considerations with Regards to
People Fleeing Iraq, Januar 2024, S. 92 Fn. 677). Zwar hatte die Regierung des Zentra
lirak gefordert, diese Lager zum 30.07.2024 zu schließen. Der Innenminister def Auto
nomen Region Kurdistan hat jedoch Ende Juni 2024 bekannt gegeben dieser Forderung
nicht Folge zu leisten und die Flüchtlingslager weiterhin geöffnet zu halten (vgl Bas
News, DP Camps to Remain Open Beyond July 30: KRG vom 27.06 2024- abmfbar
unter. https.//www.basnews.com/en/babaV852561; vgl. Joel Wing KRG Savs No To
Baghdad-s Orders To CIcse Displacement Camps In Lgion, vor^^ieTT^O^A Bnher
gehend n., den Anfang des Jahres 2023 angekündigten Planen, den Bewohnern
behelfsmäßigen Flüchtlingsünterkünften (Zelten) die Möglichkeit einzuräumen diese
auszubauen, waren bis Anfang Dezember 2023 mehr als 3.200 solcher BehelflZ

und

und von

ver-

von
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dauerhaften Betonunterkünften ausgebaut worden (vgl. UNHCR, International Pro
tection Considerations with Regards to People Fleeing Iraq, Januar 2024, S. 92, OVG
NRW, Urteil vom 05.09.2023 - 9 A 1249/20.A juris Rn. 422). Ausweislich des Berichts

OCHA Humanitarian Transition OverView, vom Juni 2024 bestehen zum 31.12.2023

zu

von

insgesamt 23 Lager in der Region KRl und Ost-Mossul, in denen 157.714 Personen
leben (vgl. S. 7 des Berichts). Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass die Kapazitäten
dieser Camps aktuell erschöpft wären.

Die Lebensbedingungen in den Flüchtlingscamps sind nach wie vor generell schwierig,
haben sich aber insbesondere seit 2018 verbessert. Die Flüchtlinge in den Camps haben
grundsätzlich Zugang zur Grundversorgung, die von der kurdischen Regionalregierung

Hilfsorganisationen gewährt wird (vgl. zu den Lebensbedingungen in Flücht
lingscamps: Niedersächsisches OVG, Urteil vom 24.09.2019 - 9 LB 136/19 -, juris Rn.
176 ff.). Aus aktuellen Berichten folgt nichts Gegenteiliges. Die Versorgung der Binnen
vertriebenen in den Flüchtlingslagern mit Nahrungsmitteln erfolgt durch das irakische Mi
nisterium für Migration und Vertreibung in Zusammenarbeit mit UNOCHA. Die Nahrungs
mittelsoforthilfe der humanitären Organisationen ist weitgehend auf Bargeldzahlungen
umgestellt worden. Auf diese Weise soll u. a. gewährleistet werden, dass auch von

Menschen oder Menschen mit Behinderungen geführte Haushalte, die

und von

Frauen, älteren

teilweise mit Hindernissen beim Zugang zu Hilfen konfrontiert waren, eine bessere Le
bensmittelversorgung erhalten. Über diese Hilfen ist die Nahrungsmittelversorgung si
chergestellt. Binnenvertriebene in Lagern berichten fast ausnahmslos, dass sie wenig

nicht hungern (vgl. UK Home Office, Country Policy and Information Note, iraq:
23.05.2023, S. 24 f.). Die WHO bleibt der wichtigste Anbieter

der primären Gesundheitsversorgung in Flüchtlingslagern. Im Jahr 2023 erbrachte die
WHO über seine Partner Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für Binnenvertriebene
in den Lagern von Gouvernements Sulaimaniyya, Erbil und Duhok.

bis gar

Humanitarian Situation

Im konkreten Fall der Klägerin liegen jedoch besondere Umstände vor, die eine Rück
kehr in eines dieser Flüchtlingscamps als unzumutbar erscheinen lassen. Denn bei der
Klägerin handelt es sich um eine alleinstehende Frau, die ohne männliche Begleitung in
den Irak zurückkehren müsste und dort auch auf keine schutzfähigen männlichen Fami
lienangehörigen zurückgreifen kann.

Die Situation von alleinstehenden Frauen im Irak stellt sich wie folgt dar: Sie werden
gesellschaftlich stigmatisiert; die vorherrschenden sozialen Normen hindern Frauen
daran, ohne einen Mann zu leben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Frauen
verwitwet, geschieden bzw. unverheiratet sind oder der Ehemann der Frau als dauerhaft
vermisst gilt. Insbesondere weiblich geführte Haushalte riskieren, Gewalt ausgesetzt zu
sein. Alleinstehende Frauen sehen sich großen sozialen Herausforderungen und diskri
minierenden Traditionen ausgesetzt. Insbesondere alleinstehende und alleinerziehende
Frauen ohne Bildung und Arbeitserfahrung sind mit großen Schwierigkeiten konfrontiert
(BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Irak (Version 8, Stand
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ches Phänomen. Die PermanentrKoLoTe'^rnverterateirr^'’
schiedener Frauen bzw, Frauen deren Männer ^,1 ^ oder ge-

milienmitglieder ist zentraler Bestandteil irakischer männiiche Fa-
erwartet, dass sich die Frauen den männlichen Es wird
die sich dem widersetzen, können Opfer von unterordnen. Frauen

Frau alleinstehend zu leben, wird im Irak in der ReTel "erden. Als
gemessenes Verhalten betrachtet wird Eine Frau dte aT ^Is unan-
reren Kindern aus einer früheren Beziehung lebt fällt nicw""^ 7
breiten gesellschaftlichen Schichten gemieden h ^ vielmehr von

wie auch von Frauen. Ohne männlichen Schutz sin^' T' Männern
körperlicher Misshandlungen ausgesetzt Sofern d' ® trauen dem Risiko
ihnen abhängig sind, besL, für dfese ebentlL d^R r"
eine alleinstehende Frau ohne verwandtschaftliche Ko Für
sen sich zahlreiche Alltagshandlungen wie etwa das FiCde ^"'^'‘Stützung erwei-
schwierig (BFA, Länderinformationsblatt der StaaLCdok
Stand 28.03.2024), S. 215 ff BAMF Kurzinf Irak (Version 8,
Mai 2023, S. 5 f.). ' Geschlechtsspezifische Gewalt,

von

(RKI): 30 0/0) verankert. In pofifechen ^tschl ><urdistan-lrak
eine untergeordnete Rolle. Nur wenige Frauen neTme7soT^^"
waltung und Wirtschaft ein. Auf einfLhaesetziiohrcK^^^ ^er-
lich garantierte Gleichstellung häufig keine Ent verfassungsrech t-
dere im Familien- Erb- und Strafte ht " bestehen insbeson-
r« .» im vä«

schlechtert. Frauen sind im Alltaa Diskrimin' ^^^^-Regimes teilweise deutlich ver-

«.«m. .m rs *r
Bericht über die asyl- und abschieberelevante I aoe i a verhindert (AA,
s. 15 ff.). Die Bewegungsfreiheit von Frauen ■ h a ^ak (Stand 04.2024),
geschränkt. So hindert das Gesetz Frauen bekrt 9esetzliche Bestimmungen ein
eines männlichen Vormunds oder gesetzlichen Vei^rr^ Zustimmung
gen Oder ein Dokument zur Fe^CteL™ L '
den Zugang zu Beschäftigung Bildung und ■ ^d erhalten, welches für
ist. Frauen wird überproZZsi^l7rT " T erforderlich
beitsmarkt verwehrt. Die geschätzte Erwerbs Bildung und Teilnahme am Ar-
2022), ein Abfall gegenübe Tst m uX 20^8 F <2'-^
beitswelt teilhaben, sind ehern e hobt- C * irakischen Ar-
informellen Wirtschaft mit Arbeiten wie ° wenn sie in der
(BFA, Länderinfcrmation blCtt der^t, t a'v " "-^‘^^ndwerk beschäftigt sind
28.03.2024), s. 201)Tu“b des Farn 8, Stand
schutegebenden männlichen FamilienangCCrgen"'"'^' insbesondere ohne ei
Frau im Irak nach alledem nahezu

- einen

ist das Leben für eine alleinstehende
unmöglich (BFA, a.a.O., S. 215 f.).
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Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass die Klägerin bei einer Rückkehr in den
Irak mindestens mit einer Stigmatisierung und Diskriminierung zu rechnen hat, die Ver

folgungsqualität hat. Zur Überzeugung des Gerichts stehen der Klägerin im Irak auch
keine männlichen schutzbereiten Angehörigen zur Seite. Die Klägerin hat hierzu in der

mündlichen Verhandlung glaubhaft vorgetragen, dass sie nur noch Kontakt zu ihrem
Großvater und ihrer Großmutter habe, die beide im Flüchtlingscam p in Baadre lebten.

Der Großvater sei 70 Jahre alt, sch\A/er krank und könne aufgrund eines Verkehrsunfalls

nicht mehr gehen. Laut der Klägerin erhalte er nur alle drei Monate Lebensmittelhilfe und
auf sich allein gestellt. Zwar hielten sich im Irak auch noch ihre beiden Onkel auf,

allerdings lebten in diese im Gebirge von Sindjar und seit ihrer Abreise nach Deutschland
habe sie keinen Kontakt mehr zu ihnen. Sie wisse auch nicht, wo diese sich derzeit auf
halten. Damit stehen diese beiden Onkel der Klägerin aufgrund der geografischen Ent

fernung und des fehlenden Kontakts als schutzbereite Angehörige bereits von vornher
ein nicht zur Verfügung. Der Großvater der Klägerin kann, auch wenn er als männlicher
Verwandter grundsätzlich als schutzbereite Instanz in Betracht käme, aufgrund seiner
gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen und seines fortgeschrittenen Atters
nicht als geeigneter Schutzgeber angesehen werden. Die prekären Lebensverhältnisse,
in denen er sich im Flüchtlingscamp befindet, lassen es ausgeschlossen erscheinen,
dass er der Klägerin im Fall einer Rückkehr den notwendigen Schutz und die Unterstüt
zung bieten könnte.

Erschwerend kommt hinzu, dass die (20-jährige, aber älter wirkende) Klägerin schwer

hörig ist, wie sich in der mündlichen Verhandlung zeigte, was ihre ohnehin schon belas
tete Lebenssituation weiter verschärft. In der mündlichen Verhandlung machte sie einen

gebrochenen und verschüchterten Eindruck, was auf die psychischen und physischen
Belastungen hindeutet, die sie in ihrem bisherigen Leben erfahren hat. Sie wirkte vom
Leben sichtlich gezeichnet und machte nicht den Eindruck, dass sie sich allein in einer
für sie gefährlichen und unsicheren Umgebung zurechtfinden könnte.

Da die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegen und die Abschiebung nicht
ungeachtet dessen ausnahmsweise zulässig ist (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AsylG), waren
neben Ziffer 4 auch die Abschiebungsandrohung (Ziffer 5 des Bescheids) und die damit
gegenstandslos gewordene Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsver
bots (Ziffer 6 des Bescheids) ebenfalls aufzuheben.

Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 154 Abs. 1 VwGO, 83 b AsylG.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i. V. m.
§§ 708 Nr. 11,711 ZPO.

sei

Rechtsmittelbeiehrufig;
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Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu

waltungsgericht des Landes Sachsen^Anhalt

Die Zulassung der Berufung ist i
dem

= wenn sie von dem Oberver¬
zugeiassen wird.

innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils bei

Verwaltungsgericht Magdeburg
Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg

zu beantragen. Der Antrag
sind die Gründe darzulegen

Vor dem Oberveiwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten auBer

hilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen ni-

zesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem

muss das angefochtene Urteil bezeichnen
aus denen die Berufung zuzulassen ist.

● In dem Antrag

im Prozesskosten

gilt auch für Pro-

Oberverwaltungsgericht eingeleitet

Als Bevollmächtigte

Rechtslehrer im Sinne des § S/A^bTrsateT VwGo* Rechtsanwälte,
bis 7 VWGO bezeichneten p'ersonen und OriSLt. " " ' ^ ^ ^

vor

r^rrrr r”T~
chend beschäftigte Diplom-Juristen im höheren

der von ihnen

Aufgaben ge-
entspre-eine Vertretung ist auch durch

Verwaltungsdienst zulässig.
Ein Beteiligter, der nach Maßgabe des
berechtigt Ist, kann sich selbst § 67 Abs. 4 Sätze 3 und 7 VwGO zur Vertretungvertreten.

Paschke




